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10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Luckau (Bereich BP Nr. 
10.02 "Solarpark Zaacko") 
Stellungnahme als Träger öffentlicher Belange 
 
Eingereichte Unterlagen: 
 - Anschreiben vom 12.05.2025 
 - Begründung mit Umweltbericht, 26.02.2025 
 - Planzeichnung, 02/2025 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die zum o. g. Betreff übergebenen Unterlagen wurden von den Fachabteilungen 
Naturschutz, Immissionsschutz und Wasserwirtschaft (Prüfung des Belangs Was-
serwirtschaft hier bezogen auf die Zuständigkeiten des Wasserwirtschaftsamtes 
gemäß BbgWG § 126, Abs. 3, Satz 3, Punkte 1-5 u. 8) des Landesamtes für Um-
welt (LfU) zur Kenntnis genommen und geprüft. Im Ergebnis dieser Prüfung wird 
für die weitere Bearbeitung der Planungsunterlagen sowie deren Umsetzung bei-
liegende Stellungnahme der Fachabteilung Immissionsschutz übergeben. Die 
Fachabteilung Wasserwirtschaft zeigt keine Betroffenheit an. Eine Stellungnahme 
aus dem Fachbereich Naturschutz kann aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen.  
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Andrea Barenz 
 
Dieses Dokument wurde am 12.06.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift 
gültig. 
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FORMBLATT  
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei der Festlegung des Untersuchungsumfangs                   

für die Umweltprüfung (§ 4 Absatz 1 BauGB) 
  

Stellungnahme des Trägers öffentlicher Belange 
 

Name/Stelle des Trägers 
öffentlicher Belange 

Landesamt für Umwelt - Abteilung Technischer Umweltschutz 1 
und 2 

Belang Immissionsschutz 

Vorhaben 
10. Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Luckau (Bereich 
BP Nr. 10.02 "Solarpark Zaacko") 

Ansprechpartner*In: Frau Blumberg, Tel.: 0355-4991-1339 
TOEB@lfU.brandenburg.de 

 

Bitte zutreffendes ankreuzen  ☒  und ausfüllen. 

Keine Betroffenheit durch die vorgesehene Planung ☐ 

 

1. Einwendungen  
Einwendungen mit rechtlicher Verbindlichkeit aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, die ohne 
Zustimmung, Befreiung o. Ä. der Fachbehörde in der Abwägung nicht überwunden werden können 
(bitte alle drei Rubriken ausfüllen) 

a) Einwendung 

  

b) Rechtsgrundlage  

 

c) Möglichkeiten der Anpassung an die fachgesetzlichen Anordnungen oder die Überwindung 
 (z. B. Ausnahmen oder Befreiungen) 

 

 

2. Hinweise zur Festlegung des Untersuchungsumfangs des Umweltberichts 

a) Insgesamt durchzuführende Untersuchungen: 

 

b) Untersuchungsumfang für die aktuell beabsichtigte Planung: 

 

 

3. Hinweise für Überwachungsmaßnahmen 

a) Mögliche Überwachungsmaßnahmen zur Feststellung unvorhergesehener nachteiliger 
Auswirkungen 
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b) Möglichkeiten zur Nutzung bestehender Überwachungssysteme: 

 

 

4. Weitergehende Hinweise 

☐ 
Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, die den o. g. Plan berühren können, mit 
Angabe des Sachstands und des Zeitrahmens 

 

☐ 
Sonstige fachliche Informationen oder rechtserhebliche Hinweise aus der eigenen 
Zuständigkeit zu dem o. g. Plan, gegliedert nach Sachkomplexen, jeweils mit Begründung und 
ggf. Rechtsgrundlage 

1. Planungsgrundsatz 
Die vorliegende Änderung des Flächennutzungsplans (FNP) wurde insbesondere nach den 
Grundsätzen des § 50 Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG) i.V.m. § 1 Abs. 5 Nr. 1 
Baugesetzbuch (BauGB) geprüft. Demnach sollen Flächen unterschiedlicher Nutzung einander so 
zugeordnet werden, dass schädliche Umwelteinwirkungen (§§ 1 und 3 BImSchG) auf schutzwürdige 
Nutzungen weitgehend vermieden und neue Konfliktlagen ausgeschlossen werden. 

Für gewachsene Gemengelagen gilt ein Verbesserungsgebot bzw. Verschlechterungsverbot sowie das 
Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme. Bei Neuplanungen sind Gemengelagen auszuschließen. 
Hier ist der o.g. Vorsorgegrundsatz zu beachten.  

Für die Zulässigkeit von Bauvorhaben innerhalb der Siedlungsgebiete gem. § 34 BauGB ist, wenn 
keine verbindliche Bauleitplanung vorliegt, grundsätzlich von der tatsächlichen Nutzung der 
Umgebungsbebauung auszugehen. Sofern die Gebietscharakteristik der Umgebungsbebauung im 
Sinne der Baunutzungsverordnung (BauNVO) nicht eindeutig bestimmt werden kann, dienen die 
Entwicklungsabsichten, die die Stadt im FNP festlegt, als Orientierung. 

2. Sachstand 
Ziel der 10. Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Luckau ist die Darstellung mehrer 
Sonderbauflächen (SO) „Photovoltaik“. Im Geltungsbereich ist derzeit eine Fläche für Landwirtschaft 
und Forstwirtschaft dargestellt. Mit der Schaffung von Planungsrecht sollen die Voraussetzungen für 
die Errichtung und den Betrieb einer Photovoltaik-Freiflächenanlage einschließlich erforderlicher 
Nebenanlagen geschaffen werden.  

Das Plangebiet liegt östlich der Ortslage Zaacko in einer Entfernung von rund 450m.  Die B87 verläuft 
durch das Plangebiet. Nordöstlich des Plangebietes schließt sich u.a. der Windpark Duben Süd und 
weitere Flächen für Windenergieanlagen (WEA) an. Unmittelbar nördlich des Plangebietes befindet 
sich eine WEA in Alleinlage.  

Parallel erfolgt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 10.2 „Solarpark Zaako“. 
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3. Stellungnahme 
Von Freiflächenanlagen (PV-Freiflächenanlagen) können schädliche Umwelteinwirkungen 
(elektromagnetische Felder, Lärm, Blendungswirkung) ausgehen. Bei einer PV-Freiflächenanlage 
handelt es sich aus immissionsschutzrechtlicher Sicht um eine nichtgenehmigungsbedürftige Anlage. 
Nach § 22 BImSchG muss der Betreiber solcher Anlagen diese so errichten und betreiben, dass nach 
dem Stand der Technik vermeidbare schädliche Umweltbeeinträchtigungen verhindert werden bzw. 
eine Verschlechterung der Immissionssituation ausgeschlossen wird. Durch die PV-Anlage entstehen 
Licht-Immissionen, die zu schädlichen Blendwirkungen führen können. Bei der Errichtung der PV-
Anlage sind die Anforderungen des § 23 BImSchG einzuhalten. 

Auswirkungen durch Blendung auf die schutzwürdige Wohnnutzung können aufgrund der Entfernung 
ausgeschlossen werden. Die Blendwirkung auf die B87 sind zu bewerten und Beeinträchtigungen 
langfristig auszuschließen.  

In der Ortslage Zaacko liegen im Nachtzeitraum gewerbliche Vorbelastungen durch 
Windenergieanlagen vor. Der Betrieb einer Photovoltaikanlage und der erforderlichen Nebenanlagen 
stellt ggf. eine gewerbliche Zusatzbelastung dar. Auf den nachgeordneten Planungsebenen ist der 
Schutz der Wohnnutzung langfristig zu gewährleisten. 

4. Fazit 
Die vorliegende Flächenplanung entspricht in den wesentlichen Grundsätzen dem § 50 BImSchG. Die 
Gebietsabstufung erfolgt weitgehend harmonisch. Ausgehend von Standortlage und Nutzungsbestand 
wird die 10. Änderung des FNP der Stadt Luckau aus immissionsschutzfachlicher Sicht als realisierbar 
eingeschätzt. Die Auswirkungen auf die Schutzgüter sind in den Planungsunterlagen zu ergänzen. Die 
Blendwirkung auf die angrenzende Bundesstraße ist ebenfalls in die Bewertung einzustellen. 

Im Rahmen der Beteiligung am Bebauungsplanes „Solarpark Zaako“ werden weitere Hinweise zu den 
Planungsunterlagen gegeben. Es wird davon ausgegangen, dass diese Hinweise im weiteren 
Planverfahren berücksichtigt werden. 

Die vorliegende Stellungnahme verliert mit der wesentlichen Änderung der Beurteilungsgrundlagen ihre 
Gültigkeit. Das Ergebnis der Abwägung durch die Kommune ist entsprechend § 3 Abs. 2 Satz 4 BauGB 
mitzuteilen. 

 
 
 
Dieses Dokument wurde am 12.06.2025 elektronisch schlussgezeichnet und ist ohne Unterschrift gültig. 
 
 


